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oerbänben bie Unterlagen jeweils unter Stadßnaßme ber
Koften oßne roeitereS jupftetlen. ®a bte Verufboerbänbe
bie Verecßnungen tn atten fatten maiden muffen, märe
bte Aufteilung ohne befonbereb Vegeßren feitenb beb Ver»
banbeb eine große ©rleidßterung unb geiterfparnib. Stuf
alle gälte müßte bab ber galt fein im befdßränftdn äBett»

beroerb, ba in biefem galle oßne Mitteilung feitenb ber
betreffenben StmtbfteUe bie Verecßnungbftetle beb Ve= •

rufboerbanbeb non ber Stuêfctjreibung gar nicßtb müßte.
SBir hoffen, baff Sie unb biefen im Autereffe etner glatten
Slbroicflung ber Verecßnungbarheiten liegenben SSunfdß,
ber Ah*eu Organen feine roefentlicße Mehrarbeit oerur»
fachen bürfte, erfüllen tonnen.

gn § 5 ift im Vunbebratbbefdßtaß an ©teile ber in
einer Vefprecßung nom 24. Mai 1923 zmifcßen ber Vau»
birettion, ber Dberpoftbireftion unb etner Vertretung
unferer ©ruppe aufgenommenen unb afjeptierten gefi»
feßung bes Ùnterfcf)iebeê mit 5 Prozent bab SBort „er»
heblich" gefegt morben. Sßir ermarten immerhin, baß
troß biefer Säuberung bab SBort erheblich tn ber fßrajib
mit jirfa 5 ^rojent bezeichnet merbe. Söürben hier
meitergehenbe Unterfdßtebe alb 5 ^ßrojent unter ben Ve»

griff „nicht erheblich" fallen, fo müßte bab unfereb ©r»
acßtenb ju all ben non unb tn ber ermähnten Vefprecßung
an gebeuteten Übelftänben führen.

Sßenn ein Verufboerbanb gemäß § 4 eine ißreibbe»
rechnung eingereicht hat unb eb erfolgt oon ©eite ber
oergebenben Verroaltungbfielte feine ©tnroenbung gegen
biefe, fo nehmen mir an, baff in einem folcßen galle bie

Veßörbe gemäß § 6 bie greife beb Verufboerbanbeb alb
begrünbet betrachte, bie Vergebung atfo an ein ober meß»

rere Singebote erfolge, bie nicht erheblich, im ©inné un»
ferer 2lu§führungen nicht mehr alb jirfa 5 jßrozent non
ber Verbanbbberedßnung abroeiche.

@racßtet bie Vehörbe bte Verbanbbpreife alb unbe»

grünbet, b. h n)iH fie ein Slngebot berücfficfjtigen, bab mehr
alb jirfa 5 fßrojent oon biefen abweicht, fo hatte bie

Vehörbe bem Verbanbe hieoon Kenntnis ju geben.
Der Verbanb hat nun gemäß § 5 bab Siecht, feine

greife zu rechtfertigen, mab aber nur bann gefdßeßen fann,
roenn bie oergebenbe Vehörbe ftar unb unjmeibeutig er»

flärt, in ro eich en ^Optionen ober in roetchen fßunften fie
bte Veredlung beb Verbanbeb beanftanbet. ©tüßt fie

gieß in biefer Veanftanbung auf beftimmte Veredlungen,
fo mären biefe bei ber Vefprecßung oorjutegen.

©rfolgt in etner folgen Vefprecßung zmifcßen Vehörbe
unb Vetufboerbanb eine Verftänbigung über bte fßrets»
berechnung, fo hätte biefe Verftänbigungbgrunblage bie

gleiche Vebeutung für bte Vergebung, rote roenn bie greife
beb Verbanbeb alb begrünbet erachtet roerben.

§ 11 fdßließt nadh unferer Sluffaffung bie gemeinfame
Verechnung einzelner gntereffenten oon gall zu gaH nicht
aub. Stach '<»enn biefe aubnaßmbroeife fieß zur ©inhaltung
ber gemeinfam berechneten greife oerpflichten, märe bieb
fein ©runb zur SluSfcßließung. ©egebenenfatlb fönten
bie Veftimmungen oon § 7 zur Slnroenbung.

2Bir roären Aßuen banfbar, roenn ©ie unfere Sin

regungen prüfen unb unb mitteilen mürben, ob biefe
auch Ahrer Sluffaffung entfpreeßen. ©b liegt unb außer»
orbentlich baran, tn biefer fo lang umfirtttenen grage
beb ©ubmiffionbroefenb zroifchen Veßörben unb Verbänben
ein erfprießlicheb gufammenarbeiten zu erreichen.

©elbftoerftänblidß fleßen roir Ahnen zu jeber roünfcß»
baren Vefprecßung jederzeit zur Verfügung unb bitten
roir ©ie, um Aßre gefällige Stücfäußerung in biefer für
unb gerabe heute außerorbentlidß wichtigen Slngelegenheit.

Mit aller Hochachtung

Vaugeroerbegtuppe
beb Schweiz. ©eroerbeoerbembeb.

Der einfluss der üabre$zeitett und de$ mondes
auf die fällnngsseit des ßoises.

(ßorrefponbettj.)

Über biefen ©egenftanb, roobei eb fieß befonberb um
bie grage ber ©rztelung mögltcßft bauerhaften Holzeb
ßanbett, rourbe fchon in ben ältefien 3eiten otel ge»
feßrieben, bib heute jeboeß noeß zu roenig Sicht feitenb
ber ejaften SBiffenfcßaft oerbreitet.

Am alten ©rtecßenlanb, beffen SMSßeit großenteilb
auf ber Slffimilation ber ©rfaßrungen noch älterer, be»

reitb untergegangener Aioilifationen beb Ortentb berußte,
ßerrfeßte bie Sluffaffung cor, baß bab Stußßolz im SSinter,
bab Vrennßolz im ©ommer zu fällen fei; boeß brach
fieß auch in öffentlichen Vefprecßungen, an benen felbft
berüßmte fßßilofopßen teilnahmen, bie Slnficßt Vaßn, baß
bie Aaßteszeiten für bie ®auerßaftigfeit beb Holzel ooll»
ftänbig belanglob feien.

®ie Stömer entrinbeten bie Siußßolzftämme fofort
naeß ber gällung roäßrenb ber fogenannten ©aftruße,
um bie ©ntroieftung oon fcßäblidßen Anfeften unb filzen
unter ber Stinbe zu oerßinbern.

An Atalien gab eb zur $eit ber ©elbftänbigfeit ber
©emeinben ©egenben, in benen bie ©ommerfäUung beb
Stußßolzeb gänzlicß oerboien roar. ®ie heutige fogenannte
greißeit macht bagegen alleb gleicß, bie ©efeße laffen
aHeb zu, rote eb bem ©tnzelnen beliebt, alte Vräucße
unb ©erooßnßeiten roerben oerlacßt unb jebe Veleßrung
tn ben SCBinb gefcßlagen. SBelcße ©rütibe roerben nun
oon ben Vertretern ber Veßauptung, baß bie Außreb»
Zeiten auf bie ®auerßaftigfeit beb Holzes oon ©inftuß
finb, tnb gelb geführt?

©ie fagen, baß alle fßraftifer in ber Verfechtung
beb ©runbfaßeb einig feien, baß bab im ©afte gefällte
Holz rafcß Veränbetungen unterliegt, feßroaeß, fraftlob
unb poröb roirb. A«i SBinter ruße bie ißflanze; bie

Aeüen unb ©efäße oerßärten fieß, inbem fieß mineralifcße
©ubftanzen anftatt beb zütalierenben SBafferb abfeßen,
roobitrcß bab H°IZ fonfiftenter, härter unb bauerßafter
roerbe. An ber falten Außrebzeit erfolge bie SCubtrocf»

nung langfamer, roebßalb Stiffe, bie im ©ommer längb
ber Marfftraßlen bib in ben Ä'ern bringen, oermieben
roerben ; im rotntergefäüten Holze fönnen fieß baßer auch
nießt, rote im fommergefällten, fcßäbli^e fßilze, bie bte

Holzfafer zum gaulen bringen, nodß Saroen unb Käfer
entroiefetn unb oerbreiten; benn eb liegt in ber Statur
biefer Drganibmen unb Anfeften, ißre ©poren, bezro.
©ier meßt roäßrenb beb SBtnterfcßlafeb abzulegen. 2)ab
Holz ber SBinterfällung fommt baßer frei oon oerberb»
ließen Keimen aub bem SBalbe zur weiteren Verarbei»
tung.

dagegen fagen btejenigen, roelcße überzeugt finb, baß
ber Vaum feine Statur im Saufe beb Außreb nießt änbere:
®er Vaum ßöre aueß im SBtnter nießt auf, zu leben,
unb bie Slnfi^t fei nießt berotefen, baß er zu biefer $eit
eine ©tnbuße an ©aft erlitten habe ober etroa ganz oub»

getroefnet fei, ber SBaffergeßalt beb Vautneb fei zu allen
Aaßrebzeiten gleicß groß, bab Annere beb Holzel fei feinen
Veränberungen unterworfen. Vtoß bie Schießt unter ber
Stinbe, ber Kambiumring, roeldßer fieß roäßrenb beb Außreb
abfeßt, fei naturgemäß etroab roetdßer, fcßroädßer, roaffer»
ßattiger alb im grüßfaßr ober im Herbft, wo er reif
roirb. ®aßer weifen bie dßemifdßen ©igenfdßaften beb

Holzeb feine Unterfcßiebe auf, außer innerhalb jener
fdßmaten ©cßidßt ber äußeren Dberftäße, unmittelbar
unter ber Stinbe, bie aber für bie ®auerßaftigfett beb

Holzeb ernfitieß nießt in Vetradßt fommt.
Verfließe über bab fpezififeße ©eroießt, oon bem bie

größere ober geringere SSSiberftanbbfäßigfeit unb Dauer»
ßaftigfett beb Hotjeb im allgemeinen abßängt, ßätten
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verbänden die Unterlagen jeweils unter Nachnahme der
Kosten ohne weiteres zuzustellen. Da die Berufsoerbände
die Berechnungen in allen Fällen machen müssen, wäre
die Zustellung ohne besonderes Begehren seitens des Ver-
bandes eine große Erleichterung und Zeitersparnis. Auf
alle Fälle müßte das der Fall sein im beschränkten Wett-
bewerb, da in diesem Falle ohne Mitteilung seitens der
betreffenden Amtsstelle die Berechnungsstelle des Be-
rufsverbandes von der Ausschreibung gar nichts wüßte.
Wir hoffen, daß Sie uns diesen im Interesse einer glatten
Abwicklung der Berechnungsarbeiten liegenden Wunsch,
der Ihren Organen keine wesentliche Mehrarbeit verur-
sachen dürste, erfüllen können.

In H 5 ist im Bundesratsbeschluß an Stelle der in
einer Besprechung vom 24. Mai 1923 zwischen der Bau-
direktion, der Oberpostdirektion und einer Vertretung
unserer Gruppe aufgenommenen und akzeptierten Fest-
setzung des Unterschiedes mit 5 Prozent das Wort „er-
heblich" gesetzt worden. Wir erwarten immerhin, daß
trotz dieser Änderung das Wort erheblich in der Praxis
mit zirka 5 Prozent bezeichnet werde. Würden hier
weitergehende Unterschiede als 5 Prozent unter den Be-
griff „nicht erheblich" fallen, so müßte das unseres Er-
achtens zu all den von uns in der erwähnten Besprechung
angedeuteten llbelständen führen.

Wenn ein Berufsverband gemäß H 4 eine Preisbe-
rechnung eingereicht hat und es erfolgt von Seite der
vergebenden Verwaltungsstelle keine Einwendung gegen
diese, so nehmen wir an, daß in einem solchen Falle die

Behörde gemäß Z 6 die Preise des Berufsverbandes als
begründet betrachte, die Vergebung also an ein oder meh-
rere Angebote erfolge, die nicht erheblich, im Sinne un-
serer Ausführungen nicht mehr als zirka 5 Prozent von
der Verbandsberechnung abweiche.

Erachtet die Behörde die Verbandspreise als unbe-

gründet, d. h will sie ein Angebot berücksichtigen, das mehr
als zirka 5 Prozent von diesen abweicht, so hätte die

Behörde dem Verbände hievon Kenntnis zu geben.
Der Verband hat nun gemäß H 5 das Recht, seine

Preise zu rechtfertigen, was aber nur dann geschehen kann,
wenn die vergebende Behörde klar und unzweideutig er-
klärt, in welchen Positionen oder in welchen Punkten sie

die Berechnung des Verbandes beanstandet. Stützt sie

sich in dieser Beanstandung auf bestimmte Berechnungen,
so wären diese bei der Besprechung vorzulegen.

Erfolgt in einer solchen Besprechung zwischen Behörde
und Berufsverband eine Verständigung über die Preis-
berechnung, so hätte diese Verständigungsgrundlage die

gleiche Bedeutung für die Vergebung, wie wenn die Preise
des Verbandes als begründet erachtet werden.

tz 11 schließt nach unserer Auffassung die gemeinsame
Berechnung einzelner Interessenten von Fall zu Fall nicht
aus. Auch wenn diese ausnahmsweise sich zur Einhaltung
der gemeinsam berechneten Preise verpflichten, wäre dies
kein Grund zur Ausschließung. Gegebenenfalls kämen
die Bestimmungen von Z 7 zur Anwendung.

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie unsere An
regungen prüfen und uns mitteilen würden, ob diese

auch Ihrer Auffassung entsprechen. Es liegt uns außer-
ordentlich daran, in dieser so lang umstrittenen Frage
des Submissionswesens zwischen Behörden und Verbänden
ein ersprießliches Zusammenarbeiten zu erreichen.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen zu jeder wünsch-
baren Besprechung jederzeit zur Verfügung und bitten
wir Sie, um Ihre gefällige Rückäußerung in dieser für
uns gerade heute außerordentlich wichtigen Angelegenheit.

Mit aller Hochachtung

Baugewerbegruppe
des Schweiz. Gewerbeverbaudes.

ver Einfluss <ìer Zàeszetten uns Ses MsnSes
sul Sie fâllmgszett Ses stolzes.

(Korrespondenz.)

Über diesen Gegenstand, wobei es sich besonders um
die Frage der Erzielung möglichst dauerhaften Holzes
handelt, wurde schon in den ältesten Zeiten viel ge-
schrieben, bis heute jedoch noch zu wenig Licht seitens
der exakten Wissenschaft verbreitet.

Im alten Griechenland, dessen Weisheit großenteils
auf der Assimilation der Erfahrungen noch älterer, be-

reits untergegangener Zivilisationen des Orients beruhte,
herrschte die Auffassung vor, daß das Nutzholz im Winter,
das Brennholz im Sommer zu fällen sei; doch brach
sich auch in öffentlichen Besprechungen, an denen selbst
berühmte Philosophen teilnahmen, die Ansicht Bahn, daß
die Jahreszeiten für die Dauerhaftigkeit des Holzes voll-
ständig belanglos seien.

Die Römer entrindeten die Nutzholzstämme sofort
nach der Fällung während der sogenannten Saftruhe,
um die Entwicklung von schädlichen Insekten und Pilzen
unter der Rinde zu verhindern.

In Italien gab es zur Zeit der Selbständigkeit der
Gemeinden Gegenden, in denen die Sommerfällung des
Nutzholzes gänzlich verboten war. Die heutige sogenannte
Freiheit macht dagegen alles gleich, die Gesetze lassen
alles zu, wie es dem Einzelnen beliebt, alte Bräuche
und Gewohnheiten werden verlacht und jede Belehrung
in den Wind geschlagen. Welche Gründe werden nun
von den Vertretern der Behauptung, daß die Jahres-
zeiten auf die Dauerhaftigkeit des Holzes von Einfluß
sind, ins Feld geführt?

Sie sagen, daß alle Praktiker in der Verfechtung
des Grundsatzes einig seien, daß das im Safte gefällte
Holz rasch Veränderungen unterliegt, schwach, kraftlos
und porös wird. Im Winter ruhe die Pflanze; die

Zellen und Gefäße verhärten sich, indem sich mineralische
Substanzen anstatt des zirkulierenden Waffers absetzen,

wodurch das Holz konsistenter, härter und dauerhafter
werde. In der kalten Jahreszeit erfolge die Austrock-

nung langsamer, weshalb Risse, die im Sommer längs
der Markstrahlen bis in den Kern dringen, vermieden
werden; im wintergefällten Holze können sich daher auch
nicht, wie im sommergefällten, schädliche Pilze, die die
Holzfaser zum Faulen bringen, noch Larven und Käfer
entwickeln und verbreiten; denn es liegt in der Natur
dieser Organismen und Insekten, ihre Sporen, bezw.
Eier nicht während des Winterschlafes abzulegen. Das
Holz der Winterfällung kommt daher frei von Verderb-
lichen Keimen aus dem Walde zur weiteren Verarbei-
tung.

Dagegen sagen diejenigen, welche überzeugt sind, daß
der Baum seine Natur im Laufe des Jahres nicht ändere:
Der Baum höre auch im Winter nicht auf, zu leben,
und die Ansicht sei nicht bewiesen, daß er zu dieser Zeit
eine Einbuße an Saft erlitten habe oder etwa ganz aus-
getrocknet sei, der Wassergehalt des Baumes sei zu allen
Jahreszeiten gleich groß, das Innere des Holzes sei keinen

Veränderungen unterworfen. Bloß die Schicht unter der
Rinde, der Kambiumring, welcher sich während des Jahres
absetzt, sei naturgemäß etwas weicher, schwächer, wasser-
haltiger als im Frühjahr oder im Herbst, wo er reif
wird. Daher weisen die chemischen Eigenschaften des

Holzes keine Unterschiede auf, außer innerhalb jener
schmalen Schicht der äußeren Oberfläche, unmittelbar
unter der Rinde, die aber für die Dauerhaftigkeit des

Holzes ernstlich nicht in Betracht kommt.
Versuche über das spezifische Gewicht, von dem die

größers oder geringere Widerstandsfähigkeit und Dauer-
haftigksit des Holzes im allgemeinen abhängt, hätten
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bemiefen, bag baëfelbe oon ©onat p ©onat ficg änbere,
aber ogne Sepg auf bte gagreSjeit; ferner bag legtere
aucg taifäcE)Itc^ auf bie tecgnifcgen ©igenfcgaften beS

©oljeS leinen mefentltcgen ©influg haben, bag jebocg
aEerbingS ba§ rointergefaEte ©olj oorpjiegen fei, unb

jroar beë£)alb, roett bie SluStroânung langfamer unb
bager gleichmäßiger nor fid) gebt, fobag im ©olje leine
Skiffe entfteben, forote au§ ben fcgon norbln ermähnten
©rünben ber grögeren gmmunität gegen fcgäblicge Dr»
ganiSmen.

3m ©ebirge, mo bie 9tabelgöljer oorberrf(f>en, unb
bie ©älber im ©inter mit ©cgnee bebedt finb, mug
bie Fällung auS SlblieferungSrüdficgten gemögnlicg im
©ommer erfolgen; baS ©olj bleibt bann längere geit
im ©albe liegen unb ifi bager ber Stlhung non Sonnen»
riffen, ber gnfijlerung burcb ißilje unb gnfeften auS»

gefegt. gn biefem gaEe tonne fid) aber ber Saum,
be^m. ba§ ©olj burcg Slusfcgroigen oon ©arj, roelcgeS
bie feinen fRiffe unb ißoren auSfüEe unb abfcgliege, teil»
roetfe gegen baS Serberben fcgügen ; bei folgen ©öljern
lonnten bager aucg bie geucgiigfeit oon Soben unb Suft,
fomie gemiffe gnfetten nur menig Scgaben oerutfacgen,
fte unterlägen bager aucg nicgt bem ©influffe ber gagreS»
geit.

daS Srenngolj mirb im ©ommer gefällt, roeil eS

bann rafcger auStroctnet unb eger brennfägig mirb.
der ©onb felbft, bem man aucg geute nocg oielfacg

(bei ber Sanbbeoolterimg unb bei profeffioneEen ©oI$»
arbeitern) einen geroiffen ©influg auf bie fpätere Ser»
roenbbarfeit, befonbers dauergaftigleit beS ©oljeS (gaun»
golj, ©cginbetn 2c pfcgreibt, gat giemit burcgauS nicgtS

p tun. Stelmegr finb eS bie teilmeife burcg ben ©onb»
mecgfel bebtngten meteorologifcgen ©cgmanlungen, atmo»
fpgärifcgen Dtteberfcgläge je., bie jene Inficgt geroor»
gerufen gaben. P-y.

Uolk$wirts4>afl
die ©rpertenïommiffio* für ©infwgrbefdjrSnIun»

gen mar unter bem Sorfig oon dr. ©etter, ©gef
ber ©anbetSabteilung, oerfammelt. ©ie unterjog oorerft
bte allgemeine Sage einer Sefprecgung. gär bie näcgfie
©igung ber Hommiffion rourbe in Slusficgt genommen,
bie Sorbereitungen fo meit p förbern, bag bte ®om=
miffion gum Slbbau einer SCnjagl ©infugrbe»
fcgränlungen Stellung negmen tann. gerner mürben
ber Sommiffion einige neue © e f u eg e unterbreitet. ©it
9tüclficgt auf bie gegenmärtige Sage tarn febocg bte ©j=
pertentommiffion nicgt bap, bem SunbeSrat mo»
mentan neue ©infugrbefcgränfungen p beantragen. Se«»
bente ©efucge mürben bager prüctgelegt in ber ©ei»
nung, bag bei oeränberten Sergältniffen eoentueE fpäter
barauf prüclplommen fei.

Uerbandiwmn.
®cgmetjerifcgc 23erei«igung für ©eimatfcguß

galt bie delegiertenoerf ammlung unb bie ©ene»
raloerfammlung am 31. ©ai unb 1. guni in
grauenfelb ab. daS Programm fiegt oor:

Slnfunft ber delegierten in grauenfelb 2'/» Ugr nacg»
mtttagS. Um 3 Ugr 3lutofagrt an ben Unterfee, nacg
©teaborn unb ©annenbacg, ©igung ber delegierten in
Sirenenberg, ©emeinfameS Sacgteffen am See im ©otel
©lariSegg. Südtfagrt nacg grauenfelb unb freie Ser»
etntgung.

©eneraloerfammlung ©onntag ben 1. guni oormit»
tags 10 Ugr im SatgauS p grauenfelb. SageSorb»
nung : ©rßffnung ber ©igung burcg ben Dbmann ; ©it=

teilung be§ gagreibericgteê unb ber ©eneraloerfamm»
lung für 1923; ©agi be§ gentraloorftanbeê unb be§

DbmanneS; ©agi ber Eîecgnungêprûfer ; Serfcgtebeneë.
Sortrag oon .©errn ©remmtnger » ©taub in Slmriërotl:
„Son dgurgauifcgen dracgten'V

Jlusstelltitiflswesen.
kantonale ©eroerbeauöfteÜttHg in ßujern 28. gnni

bi§ 3. Suguft 1924. die Sorarbeiten für biefe 3lu§=

fieEung gegen programmägig oor ficg. die SluSbegnung
berfetben nimmt bebeutenb grögere gormen an, al§ man
urfprünglicg glaubte, gm Dfigofe mirb eine meitere
groge .©aEe erricgtet. der ganje Dfigof mirb oom
©ärtnermeifteroerbanbe fär eine groge ®artenbau=3lu§»
fteEung benugt. ©it bem lu§bau ber ©aEe fann in ben
näcgften Sagen begonnen merben. @r mirb nadg mo»
bernen ©runbfägen burcggefügrt. ©a§ ber 3lu§fteEung
einen ganj befonberen fftetj oerieigt, ift bte ©a©me,
bag nur S*obutte auêgefteEt merben tönnen, bie im
Danton Sujern probujtert merben. ©§ tann alfo nur
ber ^ßtrobugcnt felbft auSfteEen.

SIEentgalben fegt eine fräftige Sropaganba für bie

3lu§fteflung ein. da§ mirtung§ooEe Slatat oom ger»

oorragenben Sujerner Künftter ©rnft ©obel mürbe bereits
in ber ganjen ©cgroeij oerfanbt. ©ine oertleinerte ©te»
bergabe biefeS guten SilbeS mirb btefer Sage ebenfaES

pr Serteilung tommen.
3ll§ fegr gelungen p betradgten ift bie Softfarte, bie

einerfeitS al§ ©tnlabung pm SluêfteEungSbefucg p btenen
gat, fpäter aber jebem ©mpfänger ein fcgöneS Slnbenfen
an bie groge ©ufter=Seiftung oon 1924 bieten mirb.

©cgon fegt beginnt überbieS ber Sertrteb oon Srief»
oerfcglug» ©arten, bie in ber gangen ©cgroetj für bie
tommenbe SluSfteEung ba§ berechtigte gntereffe macg
galten merben.

©in ftatalog betitelt „Sugernifcge Dualitätsarbeit"
gegt balb feiner SoBenbung entgegen. @r mirb ein
eigentlidgeS Hunfimerf merben. über 150 Silber oon
Dualitätsarbeiten foEen in benfelben aufgenommen mer»
ben, fo bag er ein bleibenbeS ©ert beS Sujerner ©anb»
merter» unb .funftfreifeS fein mirb.
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bewiesen, daß dasselbe von Monat zu Monat sich ändere,
aber ohne Bezug auf die Jahreszeit; ferner daß letztere
auch tatsächlich auf die technischen Eigenschaften des

Holzes keinen wesentlichen Einfluß haben, daß jedoch

allerdings das wintergefällte Holz vorzuziehen sei, und

zwar deshalb, weil die Austrocknung langsamer und
daher gleichmäßiger vor sich geht, sodaß im Holze keine

Risse entstehen, sowie aus den schon vorhin erwähnten
Gründen der größeren Immunität gegen schädliche Or-
ganismen.

Im Gebirge, wo die Nadelhölzer vorherrschen, und
die Wälder im Winter mit Schnee bedeckt sind, muß
die Fällung aus Ablieferungsrücksichten gewöhnlich im
Sommer erfolgen; das Holz bleibt dann längere Zeit
im Walde liegen und ist daher der Bildung von Sonnen-
rissen, der Jnfizterung durch Pilze und Insekten aus-
gesetzt. In diesem Falle könne sich aber der Baum,
bezw. das Holz durch Ausschwitzen von Harz, welches
die feinen Risse und Poren ausfülle und abschließe, teil-
weise gegen das Verderben schützen; bei solchen Hölzern
könnten daher auch die Feuchtigkeit von Boden und Luft,
sowie gewisse Insekten nur wenig Schaden verursachen,
sie unterlägen daher auch nicht dem Einflüsse der Jahres-
zeit.

Das Brennholz wird im Sommer gefällt, weil es
dann rascher austrocknet und eher brennfähig wird.

Der Mond selbst, dem man auch heute noch vielfach
(bei der Landbevölkerung und bei professionellen Holz-
arbeitern) einen gewissen Einfluß auf die spätere Ver-
wendbarkeit, besonders Dauerhaftigkeit des Holzes (Zaun-
holz. Schindeln w.) zuschreibt, hat hiemit durchaus nichts
zu tun. Vielmehr sind es die teilweise durch den Mond-
Wechsel bedingten meteorologischen Schwankungen, atmo-
sphärischen Niederschläge zc., die jene Ansicht hervor-
gerufen haben.

Die Expertenkommission für Einfuhrbeschränkun-
gen war unter dem Vorsitz von Dr. Wetter, Chef
der Handelsabteilung, versammelt. Sie unterzog vorerst
die allgemeine Lage einer Besprechung. Für die nächste
Sitzung der Kommission wurde in Aussicht genommen,
die Vorbereitungen so weit zu fördern, daß die Kom-
mission zum Abbau einer Anzahl Einfuhrbe-
schränk un gen Stellung nehmen kann. Ferner wurden
der Kommission einige neue Gesuche unterbreitet. Mit
Rücksicht auf die gegenwärtige Lage kam jedoch die Ex-
pertenkommiffion nicht dazu, dem Bundesrat mo-
mentan neue Einfuhrbeschränkungen zu beantragen. Pen-
dente Gesuche wurden daher zurückgelegt in der Mei-
nung, daß bei veränderten Verhältnissen eventuell später
darauf zurückzukommen sei.

lkwäMmze«.
^

Die Schweizerische Vereinigung für Heimatschutz
halt die Delegiertenversammlung und die Gene-
ralversammlung am 31. Mai und 1. Juni in
Frauenfeld ab. Das Programm sieht vor:

Ankunft der Delegierten in Frauenfeld 2V- Uhr nach-
mittags. Um 3 Uhr Autofahrt an den Untersee, nach
Steckborn und Mannenbach, Sitzung der Delegierten in
Arenenberg. Gsmeinsames Nachtessen am See im Hotel
Glarisegg. Rückfahrt nach Frauenfeld und freie Ver-
emigung.

Generalversammlung Sonntag den 1. Juni vormit-
tags l0 Uhr im Rathaus zu Frauenfeld. Tagesord-
nung: Eröffnung der Sitzung durch den Obmann; Mit-

teilung des Jahresberichtes und der Generalversamm-
lung für 1923; Wahl des Zentralvorstandes und des

Obmannes; Wahl der Rechnungsprüfer; Verschiedenes.
Vortrag von Herrn Gremminger - Staub in Amriswil:
„Von Thurgauischen Trachten".

Huîîtellimgîmîîn.
Ka«to«ale GewerbeauSstelluug in Luzern 28. Jnni

bis 3. August 1924. Die Vorarbeiten für diese Aus-
stellung gehen programmäßig vor sich. Die Ausdehnung
derselben nimmt bedeutend größere Formen an, als man
ursprünglich glaubte. Im Osthofe wird eine weitere
große Halle errichtet. Der ganze Osthof wird vom
Gärtnermeisterverbande für eine große Gartenbau-Aus-
stellung benutzt. Mit dem Ausbau der Halle kann in den
nächsten Tagen begonnen werden. Er wird nach mo-
dernen Grundsätzen durchgeführt. Was der Ausstellung
einen ganz besonderen Reiz verleiht, ist die Maxime,
daß nur Produkte ausgestellt werden können, die im
Kanton Luzern produziert werden. Es kann also nur
der Produzent selbst ausstellen.

Allenthalben setzt eine kräftige Propaganda für die

Ausstellung ein. Das wirkungsvolle Plakat vom her-
vorragenden Luzerner Künstler Ernst Hodel wurde bereits
in der ganzen Schweiz versandt. Eine verkleinerte Wie-
dergabe dieses guten Bildes wird dieser Tage ebenfalls
zur Verteilung kommen.

Als sehr gelungen zu betrachten ist die Postkarte, die
einerseits als Einladung zum Ausstellungsbesuch zu dienen
hat, später aber jedem Empfänger ein schönes Andenken
an die große Muster-Leistung von 1924 bieten wird.

Schon jetzt beginnt überdies der Vertrieb von Brief-
Verschluß - Marken, die in der ganzen Schweiz für die
kommende Ausstellung das berechtigte Interesse wach
halten werden.

Ein Katalog betitelt „Luzernische Qualitätsarbeit"
geht bald seiner Vollendung entgegen. Er wird ein
eigentliches Kunstwerk werden, über 159 Bilder von
Qualitätsarbeiten sollen in denselben aufgenommen wer-
den, so daß er ein bleibendes Werk des Luzerner Hand-
werker- und Kunstkreises sein wird.
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